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ANMELDUNG
Wir bitten um Ihre verbindliche Anmeldung
bis zum 17. Januar 2024.
▶ per E-Mail an seminare@ijos.net
▶ per Post mit dieser Postkarte
▶ per Online-Anmeldung unter 
 www.ijos.net/fortbildungen
▶ per Fax an 05401 40897

Bitte 
ausreichend 
frankieren!

HINWEISGEBERSYSTEME IN 
SOZIALWIRTSCHAFTLICHEN 
UNTERNEHMEN: RECHTLICHE 
GRUNDLAGEN UND BEST PRACTICES
NACH HINSCHG UND LKSG
Erwerben Sie den Fachkundenachweis 
gemäß § 15 Abs. 2 HinSchG

18. Januar 2024



▶ Schutz der Identität von Hinweisgeber*innen
▶ Bußgeldvorschriften
▶ Live: Erstellung eines internen Meldekanals über ein   
 Datenschutzmanagementsystem
▶ Tipps und Tricks

Der Referent wird sich Zeit nehmen, um auf Ihre indivi-
duellen Fragestellungen einzugehen. Gerne können Sie 
uns auch im Vorfeld schriftlich Ihre Fragen mitteilen. 
Diese werden dann im Seminarverlauf behandelt und 
beantwortet.

METHODEN
Vorträge, Diskussionen, zahlreiche Praxis- und Fallbei-
spiele

ZIELGRUPPE
Das Tagesseminar richtet sich an Mitarbeiter*innen aus 
sozialwirtschaftlichen Unternehmen, die im Rahmen des 
Hinweisgeber-Managements mit der Entgegennahme von 
Hinweisen durch Whistleblower beauftragt werden und 
nach dem Hinweisgeberschutz entsprechend geschult 
sein müssen; Verantwortliche bestehender Meldestellen 
und Mitarbeiter*innen aus dem Compliance-Bereich. 

REFERENT
Dr. Frank Plaßmeyer:  Dipl.-Betriebswirt,
M.A. Management von Gesundheits- und
Sozialeinrichtungen

ZEITLICHER ABLAUF
08.50 Uhr Begrüßung und Einführung in das 
Seminarsystem
09.00 Uhr Seminarbeginn
11.45 Uhr – 14.00 Uhr Mittagspause
16.15 Uhr Ende der Veranstaltung

Die Teilnahme an der Fortbildung kann unter bestimm-
ten Bedingungen mit bundesländerspezischen Bildungs-
schecks gefördert werden. Nähere Informationen finden Sie unter 
www.iwwb.de unter „Fördersuche“.

S E M I N A R - 
ANMELDUNG

Mit Anmeldung erkennen die Teilnehmenden die Teilnahmebedingungen (www.
ijos.net/fobi-agb) und die Datenschutzbestimmungen der IJOS GmbH an. Damit 
Sie im Falle einer Absage gegen finanzielle Risiken abgesichert sind, empfehlen wir 
den Abschluss einer Seminarversicherung. Entsprechende Informationen erhalten 
Sie mit der Anmeldebestätigung und unter www.ijos.net/ijos-seminarversicherung.

Name, Vorname

Institut/Einrichtung

Straße, Nummer

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

Rechnungsanschrift (falls abweichend)

Rechtsverbindliche Unterschrift

Hinweis-
gebersysteme in sozialwirtschaft- 

 lichen Unternehmen (Web-2024-0250)

TEILNAHMEGEBÜHR: 598 EURO 
Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine 
Bestätigung und entsprechende Informationen 

zur Zahlung der Teilnahmegebühr.

PROGRAMM
Organisationen ab 50 Mitarbeiter*innen sind dazu ver-
pflichtet, ein Hinweisgebersystem vorzuhalten. Es muss 
sichergestellt werden, dass die Mitarbeiter*innen der Mel-
destelle über das notwendige Fachwissen verfügen. Um 
die erforderliche Qualifikation zu gewährleisten, gibt es 
eine Pflicht zur Aus- und Weiterbildung. Mit diesem Semi-
nar erfüllen Sie die Voraussetzungen für den Fachkunden-
achweis gemäß § 15 Abs. 2 HinSchG. Zudem eignet es sich 
hervorragend zur Rezertifizierung im Compliance-Bereich. 

Unser Intensivseminar gibt Ihnen fundierte Informationen 
zu den Anforderungen und Umsetzungsmöglichkeiten von 
Hinweisgebersystemen nach dem Hinweisgeberschutzge-
setz (HinSchG) und dem Lieferkettensorgfaltspflichtenge-
setz (LkSG).

Das Seminar deckt unter anderem folgende Themenberei-
che ab:

▶ Rechtliche Grundlagen insbesondere aus dem   
 Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG), dem
▶ Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) und der  
 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
▶ Synergiemöglichkeiten für Jugendhilfe-
 einrichtungen im Zusammenhang mit dem § 45 SGB  
 VIII (externe Beschwerdemöglichkeiten)
▶ Kommunikation zur Nutzung von Hinweisgeber-
 systemen
▶ Verhaltensregeln im Umgang mit Hinweisgeber*in- 
 nen
▶ Prozess für die Bearbeitung eingehender Meldungen
▶ Quelleneinschätzung und Glaubhaftigkeits-
 beurteilung
▶ Datenschutzkonformer Umgang mit personen-
 bezogenen Daten
▶ Geheimhaltungspflichten
▶ Unterrichtungspflichten gegenüber Hinweis-
 geber*innen
▶ Dokumentationspflichten
▶ Auskunftsansprüche von Dritten und Behörden


